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53 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan T 178, 3. Änderung „Am Rosenkothen / Holterkamp / Jägerhof-
straße“ 
Bebauungsplan tritt in Kraft 
 
Der nachfolgend abgedruckte Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Ratingen gemäß § 
10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. S. 2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. IS. 1509) sowie 
den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW Seite 666 / SGV 2023) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW Seite 685) am 03.07.2012 als Sat-
zung beschlossen worden. 
 
Der oben genannte Bebauungsplan mit seiner Entscheidungsbegründung vom 
23.04.2012 sowie den im Verfahren verwendeten DIN - Normen liegen ab sofort während 
der Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung der Stadt Ra-
tingen, Rathausgebäude 2, Minoritenstraße 3, 40878 Ratingen, zu jedermanns Einsicht 
bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 
BauGB in Kraft. 
 
 
Hinweise: 
 

I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
    

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr,.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Ratingen, Amt für Stadtplanung, Vermessung 
und Bauordnung, Minoritenstraße 3, 40878 Ratingen, unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 

      
II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen 

kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öf-
fentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen, Amt für 

Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung, Minoritenstraße 3, 40878 Ratin-
gen, vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

 
III. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die   in 

§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in o.g. 
Fällen bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  

 
 
IV. Die DIN-Vorschriften DIN 45691 und DIN 4150 Teil 2  können ab sofort wäh-

rend der Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauord-
nung der Stadt Ratingen, Rathausgebäude 2, 1. Etage, Raum 110, Minori-
tenstraße 3,  40878 Ratingen eingesehen werden. 

 
Dienststunden: 

 
Montag bis Mittwoch   von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag    von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag     von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr. 

 
 
Ratingen, den  05.07.2012 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 
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54 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan HM 227 Teil A „Am Weinhaus“ 
Bebauungsplan tritt in Kraft 
 
 
Der nachfolgend abgedruckte Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Ratingen gemäß § 
10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. 
S. 1509) sowie den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666 / 
SGV. NRW. 2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685) 
am 03.07.2012 als Satzung beschlossen worden. 
 
Der oben genannte Bebauungsplan zusammen mit der Begründung liegen ab sofort 
während den Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung der 
Stadt Ratingen, Minoritenstraße 3, 40878 Ratingen, 1. Obergeschoss, zu jedermanns 
Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Die im Verfahren verwendete DIN-Norm 18005 Teil 1 Beiblatt 1 kann ab sofort während 
den Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung der Stadt 
Ratingen, Minoritenstraße 3, 40878 Ratingen, 1. Obergeschoss, Raum 110, eingesehen 
werden. 
 
Dienststunden: 
 
Montag bis Mittwoch  von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag     von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag     von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr, 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 
BauGB in Kraft. 
 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
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II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt , 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
 

III. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 
bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird. 

 
 
Ratingen, den  05.07.2012 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 



05. Juli 2012 Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 15 / 2012 Seite     131 
 

 

 
 

 



05. Juli 2012 Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 15 / 2012 Seite     132 
 

 

55 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
   
gemäß §  27 Abs. 1 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Ratingen über die Ein-
ziehung von ungepflegten Reihengrabstätten auf den Kommunalfriedhöfen in Ra-
tingen. 
 
Der Pflegezustand der Reihengrabstätten im Feld 42 auf dem Friedhof Lintorf wurde 
vom Fachbereich  Bestattungswesen  überprüft. 
 
Zur Wahrung der Würde und Ordnung auf Reihengrabfeldern werden nicht gepflegte 
und verwahrloste Reihengrabstätten im Bereich des Grabfeldes 42 nach dem 
30.10.2012  einschließlich der Grabsteine abgeräumt und eingeebnet. 
 
Eine Pflicht zur Aufbewahrung der abgeräumten Gegenstände und Pflanzen besteht 
nach der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Ratingen (Friedhofssatzung) nicht. 
 
 
Ratingen, den 05.07.2012 
 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage: 
gez. Fiene 
(Amtsleiter) 
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